


 
 
 
 
 
Dem Antrag sind beizufügen: 
 

- Personalausweis oder Reisepass 
 

- Lebenslauf  
 

- Nachweis über geistige und körperliche Eignung durch 
 

1. Bescheinigung über ärztliche Untersuchung (die für eine Fahrerlaubnis der 
Klasse C1 geforderten Anforderungen müssen erfüllt sein) 

2. Bescheinigung über augenärztliche Untersuchung (die für eine 
Fahrerlaubnis der Klasse C geforderten Anforderungen müssen erfüllt sein) 

 
              Die Bescheinigungen dürfen bei Antragstellung nicht älter als ein Jahr sein. 
 

              oder durch:  einen Führerschein mit den gültigen und nach dem 31. Dezember             
1998 erworbenen Fahrerlaubnisklassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D oder DE  

 
        -  Amtlich beglaubigte Ablichtung des nach dem 1. Januar 1999 ausgestellten     

Kartenführerscheines (Beglaubigung kann bei Vorlage des Originales entfallen) 
 

- Nachweis über Vorbildung 
 
  mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung in  einem anerkannten 
  Lehrberuf oder eine gleichwertige Vorbildung. Als gleichwertig gilt z. B. 
  Abitur, Fachabitur, 2 jährige Berufs- oder Handelschule, eine abgeschlossene 
  militärische Ausbildung als Maat oder Unteroffizier mit 2-jähriger Dienstzeit 
 

- Bescheinigung der amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungsstätte über die Dauer       
der durchgeführten Ausbildung (innerhalb der letzten drei Jahre) 
 

- bei Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE zusätzlich eine Bescheinigung der  
Ausbildungsfahrschule über die Dauer der durchgeführten Ausbildung  

 
- erweitertes Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart:OE) 

              (nicht älter als 3 Monate) 
 
  


